
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1988/10/11 5Ob606/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.10.1988

Norm

ABGB §1112 A

MG §19 Abs2 Z4 Bb

MRG §30 Abs1 Z14

Rechtssatz

Auch im Bereich der Geltung des MRG hat der Mieter in einem baubehördlichen Verfahren wegen Erlassung eines

Abbruchauftrages keine Parteistellung.

Entscheidungstexte

5 Ob 606/88
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